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Verfahren der vorübergehenden Verwendung 

Vorübergehende Einfuhr  
von Tieren der Pferdegattung 
 

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung zur vorübergehenden Einfuhr von 

Tieren der Pferdegattung. Die Grundvoraussetzungen des Verfahrens der vorübergehenden 

Verwendung sowie weitere Detailregelungen sind der Richtlinie 10-60 (R-10-60) zu entneh-

men. 

Verwendungs-

zweck 

(Ziffer R-10-60) 

Sitz oder 

Wohnsitz des 

Eigentümers1) 

Formvorschrift2) Sicher-

heitsleis-

tung3) 

Bemerkungen 

Ausstellung 

(Ziffer 3.2) 

Nicht  

massgebend 

ZAVV KZA  

Carnet ATA -  

Ungewisser  

Verkauf 

(Ziffer 3.3) 

Ausland ZAVV AKZA  

Test, Erprobung, 

Kontrolle, 

Prüfung,  

Begutachtung 

(Ziffer 3.4) 

Ausland ZAVV AKZA  

Carnet ATA -  

Schulung, Ausbil-

dung und Instruk-

tion von Personen 

(Ziffer 3.6) 

Ausland ZAVV AKZA  Mit Besteuerung des Entgelts 

für den vorübergehenden Ge-

brauch 

Sport und Wett-

kampf 

(Ziffer 3.7) 

Ausland 

(Ausnahme 

siehe Bemer-

kungen) 

ZAVV KZA  Für die Teilnahme an einer 

Sportveranstaltung oder an ei-

nem Wettkampf darf der Eigen-

tümer seinen Sitz oder Wohn-

sitz auch im Inland haben. In 

diesem Fall ist das Entgelt für 

den vorübergehenden Ge-

brauch zu besteuern. 

Carnet ATA -  

  

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/r-10-60_voruebergehende_verwendung.pdf.download.pdf/R-10-60.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/r-10-60_voruebergehende_verwendung.pdf.download.pdf/R-10-60.pdf
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Spazierritte und 

Ferienaufenthalt 

von Reisenden 

(Ziffer 3.10; Pri-

vate Zwecke) 

Ausland 

(Ausnahme 

siehe Bemer-

kungen) 

Form. 11.73/11.74 

mit Bewilligungs-

vermerk 

KZA  Die Wiederausfuhr des Tieres 

muss jeweils nach drei Tagen 

erfolgen. 

 Der Eigentümer des Tieres ist 

nicht massgebend, wenn das 

Tier im Ausland stationiert ist. 

ZAVV KZA  Das Tier muss von einer Per-

son benutzt werden, die ihren 

Wohnsitz im Ausland hat. 

Carnet ATA -  Das Tier muss von einer Per-

son benutzt werden, die ihren 

Wohnsitz im Ausland hat. 

Dressur, Training, 

Ausbildung, 

Zucht, Beschla-

gen, tierärztliche 

Behandlung,  

Weiden und 

Beherbergen 

(Ziffer 3.11; An-

dere wirtschaftli-

che Zwecke) 

Ausland 

(Ausnahme 

siehe Bemer-

kungen) 

ZAVV KZA  Mit Besteuerung des Entgelts 

für den vorübergehenden Ge-

brauch 

Carnet ATA -  Das Tier muss von einer Per-

son benutzt werden, die ihren 

Sitz oder Wohnsitz im Ausland 

hat. 

Formlose  

Veranlagung 

-  Auf tierärztliche Notfälle be-

schränkt (Entscheid Zollstelle). 

 Der Eigentümer des Tieres ist 

nicht massgebend. 
1) Das Verfahren der vorübergehenden Verwendung ist grundsätzlich nicht zulässig, wenn der Eigentümer des 

Tieres seinen Sitz oder Wohnsitz im Inland hat. 
2) Die Formvorschriften sind in der R-10-60 wie folgt geregelt: 

- Zollanmeldung für die vorübergehende Verwendung (ZAVV): Ziffer 4.11 

- Carnet ATA: Ziffer 4.12 

- Formlose Veranlagung: Ziffer 4.14.1 

- Form. 11.73/11.74 mit Bewilligungsvermerk: 4.14.2.4 
3) Bei einer Veranlagung mit ZAVV sind die Einfuhrabgaben mit Bürgschaft oder Hinterlage wie folgt sicherzu-

stellen: 

- AKZA: Sicherstellung zum Ausserkontingentszollansatz (Grundsatz) 

- KZA: Sicherstellung zum Kontingentszollansatz (die in der R-60-3.1 genannten Ausnahmen) 

Vgl. www.tares.ch. 

 

Sind die Bedingungen für das Verfahren der vorübergehenden Verwendung nicht erfüllt, ist 

das Tier gemäss den allgemeinen Vorschriften in den zollrechtlich freien Verkehr zu überfüh-

ren (verzollen und versteuern). Dies gilt auch für folgende Fälle: 

 Das Tier bleibt in der Schweiz (keine Wiederausfuhr geplant). 

 Verkauf mit Rückgaberecht (im Verfahren der vorübergehenden Verwendung kein zu-

lässiger Verwendungszweck; vgl. stattdessen Merkblatt 18.86 Rückerstattung der 

Einfuhrabgaben wegen Wiederausfuhr). 

Ändert während der vorübergehenden Einfuhr der Verwendungszweck, der Verwender oder 

der Eigentümer, muss die anmeldepflichtige Person eine neue Zollanmeldung einreichen 

(vgl. R-10-60 Ziffer 5). 

Wird das Verfahren der vorübergehenden Verwendung unrechtmässig oder mit unzulässigen 

Formalitäten in Anspruch genommen (z. B. durch unrichtige Angaben in der Zollanmeldung), 

wird das Tier von Amtes wegen in den zollrechtlich freien Verkehr überführt. Die Einleitung 

eines Strafverfahrens bleibt zudem vorbehalten. 

https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/r-10-60_voruebergehende_verwendung.pdf.download.pdf/R-10-60.pdf
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/dokumentation/richtlinien/r-60_nichtzollrechtliche_erlasse.html
http://www.tares.ch/
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/archiv/2009/11/18_86_rueckerstattungdereinfuhrabgabenwegenwiederausfuhr.pdf.download.pdf/18_86_rueckerstattungdereinfuhrabgabenwegenwiederausfuhr.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/archiv/2009/11/18_86_rueckerstattungdereinfuhrabgabenwegenwiederausfuhr.pdf.download.pdf/18_86_rueckerstattungdereinfuhrabgabenwegenwiederausfuhr.pdf
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/verfahren-betrieb/Aufgabenvollzug/Dokumentation/R-10%20Zollverfahren/r-10-60_voruebergehende_verwendung.pdf.download.pdf/R-10-60.pdf
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